
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/7/7 99/19/0011
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.2000

Index

20/09 Internationales Privatrecht

Norm

IPRG §24;

IPRG §25 Abs2;

IPRG §5 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass in Ermangelung einer gemäß § 5 Abs 1 IPRG zu beachtenden Rückverweisung durch das

internationale Privatrecht Jugoslawiens vorliegendenfalls Art 299 des serbischen Gesetzes über die Ehe und die

Familienbeziehungen vom 22.4.1980 idF des Gesetzes vom 30.5.1994 (abgedruckt in Bergmann/Ferid/Henrich,

Internationales Kindschaftsrecht VI, Jugoslawien, Seite 41  (75) für die Beurteilung der Frage des Bestehens eines

gesetzlichen Unterhaltsanspruches der Fremden gegen ihre Eltern maßgeblich gewesen wäre.
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